
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 10/1985 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 45 

Inkrafttretensdatum 

01.03.2013 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2013 

Text 
 

W i e d e r a u fn a h me  d e s  V e r f a h r e n s  

§ 45. (1) Die Wiederaufnahme eines durch Erkenntnis oder Beschluss abgeschlossenen Verfahrens ist auf 
Antrag einer Partei zu bewilligen, wenn 

 1. das Erkenntnis oder der Beschluss durch eine gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist oder 

 2. das Erkenntnis oder der Beschluss auf einer nicht von der Partei verschuldeten irrigen Annahme der 
Versäumung einer in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Frist beruht oder 

 3. nachträglich eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bekannt wird, die in dem Verfahren vor dem 
Verwaltungsgerichtshof die Einwendung der entschiedenen Sache begründet hätte, oder 

 4. im Verfahren vor dem Gerichtshof den Vorschriften über das Parteiengehör nicht entsprochen wurde 
und anzunehmen ist, dass sonst das Erkenntnis oder der Beschluss anders gelautet hätte oder 

 5. das Verfahren vor dem Gerichtshof wegen Klaglosstellung oder wegen einer durch Klaglosstellung 
veranlassten Zurückziehung der Beschwerde eingestellt, die behördliche Maßnahme, die die 
Klaglosstellung bewirkt hatte, jedoch nachträglich behoben wurde. 

(2) Der Antrag ist beim Verwaltungsgerichtshof binnen zwei Wochen von dem Tag, an dem der 
Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, jedoch spätestens binnen drei Jahren nach 
der Zustellung des Erkenntnisses oder des Beschlusses zu stellen. 

(3) Über den Antrag ist in nichtöffentlicher Sitzung mit Beschluss zu entscheiden. 

(4) Wenn der Verwaltungsgerichtshof in der Sache selbst entschieden hatte, gilt für die Wiederaufnahme 
§ 69 AVG sinngemäß. 

(5) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist in Angelegenheiten der Verfahrenshilfe (§ 61) nicht zulässig. 


